
 

 

 

 

 

 

 

 

Richtlinien über die Förderung unternehmerischen Know-hows 

für kleine und mittlere Unternehmen sowie Freie Berufe durch Unternehmensberatungen  

 vom 1. Dezember 2011 (BAnz. 189 S. 4411) 

in der geänderten Fassung vom 15. August 2012 (BAnz AT 17.08.2012 B2) 

 sowie vom 30. Januar 2015 (BAnz AT 05.02.2015 B2) 

 

 
 

1. Zuwendungszweck, Zielgruppen, Rechtsgrund-

lage 
 
1.1 Die Unternehmensberatung ist ein wichtiges Instru-
ment, um durch die Verbesserung unternehmerischen 
Know-hows die Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit 
kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) sowie der 
Freien Berufe (im Folgenden "Unternehmen" genannt) 
zu steigern und die Anpassung an veränderte wirtschaft-
liche Rahmenbedingungen zu erleichtern.  
 
Gefördert werden Beratungen von Unternehmen  
- der gewerblichen Wirtschaft und der Freien Berufe, 
- mit Sitz und Geschäftsbetrieb oder einer Zweignie-

derlassung in der Bundesrepublik Deutschland,  
- die bei Beratungsbeginn mindestens ein Jahr am  

Markt tätig waren.  
 
Informationen zum Förderprogramm sind unter 
www.beratungsfoerderung.info erhältlich. 
 
1.2 Um einen Anreiz zur Inanspruchnahme von exter-
nen Beratungen zu geben, können aus Mitteln des Bun-
des und des Europäischen Sozialfonds (ESF) Zuwen-
dungen zu den Ausgaben für eine Beratung gewährt 
werden. Die Zuwendungen erfolgen auf der Grundlage 
der Hilfe zur Selbsthilfe nach Maßgabe dieser Richtlinien 
und der Allgemeinen Verwaltungsvorschriften zu §§ 23, 
44 Bundeshaushaltsordnung (BHO) sowie des Operati-
onellen Programms des Bundes für den ESF -  Förder-
periode 2007-2013 (CCI: 2007DE05U P001) -, der Ver-
ordnung (EG) Nr. 1083/2006 des Rates vom 11. Juli 
2006 mit allgemeinen Bestimmungen über den ESF, der 
VO (EG) Nr. 1081/2006 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 5. Juli 2006 über den ESF in der 
geänderten Fassung der VO (EG) Nr. 396/2009 sowie 
der VO (EG) Nr. 1828/2006 der Kommission vom 8. De-
zember 2006 zur Festlegung von Durchführungsvor-
schriften in den geänderten Fassungen der VOen (EG) 
Nr. 846/2009 und Nr. 832/2010. 
 
1.3 Auf die Gewährung der Zuwendungen besteht kein 
Rechtsanspruch. Die Bewilligungsbehörde (Nummer 
9.4) entscheidet aufgrund ihres pflichtgemäßen Ermes-

sens unter dem Vorbehalt der Verfügbarkeit der veran-
schlagten Haushaltsmittel. 
 
1.4  Die Zuwendung wird als De-minimis-Beihilfe ge-
währt. Sie erfolgt auf der Grundlage der VO (EU) Nr. 
1407/2013 der Kommission vom 18. Dezember 2013 
über die Anwendung der Artikel 107 und 108 des Ver-
trags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf 
De-minimis-Beihilfen in der jeweils geltenden Fassung. 
  
1.5 Bei der Vergabe von Fördermitteln aus dem ESF 
beachtet die Bewilligungsbehörde (Nummer 9.4) die 
Chancengleichheit von Frauen und Männern sowie die 
Nichtdiskriminierung als Querschnittsziele des ESF.  
 

2. Förderfähige Beratungsarten 
 
Gefördert werden: 
 
2.1 Allgemeine Beratungen 
 
2.1.1 zu allen wirtschaftlichen, finanziellen, personellen 
und organisatorischen Fragen der Unternehmensfüh-
rung sowie  
 
2.1.2 zur Einführung oder Anpassung eines Qualitäts-
managementsystems im Unternehmen. 
 
2.2 Spezielle Beratungen zu folgenden Thematiken:  
 
2.2.1 Technologie- und Innovationsberatungen zur Klä-
rung der Chancen und Risiken von Innovation und An-
wendung neuer Produkte, Verfahren und Dienstleistun-
gen. 
 
2.2.2 Außenwirtschaftsberatungen zu den Absatzchan-
cen von Produkten und Leistungen eines Unternehmens 
auf Auslandsmärkten. 
 
2.2.3 Kooperationsberatungen zur zwischenbetrieblichen 
Zusammenarbeit, um Unternehmen in die Lage zu ver-
setzen, ihre Innovationskraft und Leistung zu steigern.  
 
2.2.4 Beratungen über betriebswirtschaftliche Fragen 
der Mitarbeiterbeteiligung im Unternehmen.  
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2.2.5 Beratungen von Unternehmen zur Fachkräftege-
winnung und -sicherung durch demografieorientierte 
Personalkonzepte. 
2.2.6 Beratungen zur Sicherung des Unternehmens ge-
gen rechtswidrige oder schädigende Übergriffe und zur 
Regelüberwachung (Compliance). 
 
2.2.7 Beratungen zum Arbeitsschutz.  
 
2.2.8 Beratungen zur Vorbereitung der Unternehmens-
übergabe. 
 
2.3 Besondere Beratungen, die schwerpunktmäßig den 
Förderzielen des ESF entsprechen:  
 
2.3.1 Umweltschutzberatungen über alle zur Bewälti-
gung der sich für ein Unternehmen zum Schutz der Um-
welt ergebenden Fragen. 
 
2.3.2 Beratungen für Unternehmen, die von einer Unter-
nehmerin geführt werden, zu allen betriebswirtschaftli-
chen Fragen der Unternehmensführung. 
 
2.3.3 Beratungen zur Einführung familienfreundlicher 
Maßnahmen in Unternehmen zur besseren Vereinbar-
keit von Familie und Beruf.  
 
2.3.4 Beratungen für Unternehmen, die von Migrantin-
nen oder Migranten geführt werden, zu allen betriebs-
wirtschaftlichen Fragen der Unternehmensführung.  
 
2.3.5 Beratungen von Unternehmen zur besseren In-
tegration von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit Mig-
rationshintergrund in den Betrieb. 
 

3.  Nicht förderfähige Beratungen 

 
3.1 Nicht gefördert werden Beratungen, 
 
3.1.1 die ganz oder teilweise mit anderen öffentlichen 
Zuschüssen inkl. Mitteln der Strukturfonds und des ESF 
finanziert werden (Kumulierungsverbot); 
 
3.1.2 deren Zweck auf den Vertrieb von bestimmten 
Waren oder Dienstleistungen bzw. weiteren Beratungen 
gerichtet ist (Neutralität); 
 
3.1.3 die überwiegend die Gestaltung und Erstellung 
von Werbematerialien (z.B. Briefpapier, Logos, Flyer) 
sowie von Internetseiten zum Inhalt haben; 
 
3.1.4 die überwiegend Akquisitions- und Vermittlungstä-
tigkeiten zum Inhalt haben; 
 
3.1.5 die überwiegend Rechts- und Versicherungsfra-
gen sowie steuerberatende Tätigkeiten zum Inhalt ha-
ben; 
 
3.1.6 die überwiegend gutachterliche Stellungnahmen 
zum Inhalt haben; 
 
3.1.7 von Unternehmen oder zu Inhalten, die gemäß der 
VO (EU) Nr. 1407/2013 ausgeschlossen sind; 
 
3.1.8 im Rahmen der Existenzgründung; 

 
3.1.9 von Ärztinnen und Ärzten, Zahnärztinnen und 
Zahnärzten, Psychotherapeutinnen und Psychothera-
peuten, Heilpraktikerinnen und Heilpraktikern und deren 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die den Ver-
kauf/Vertrieb von Gütern oder Dienstleistungen, insbe-
sondere individuellen Gesundheitsleistungen (IGeL), 
sowie sonstige Umsatz steigernde Maßnahmen ein-
schließlich des entsprechenden Marketings zum Inhalt 
haben. 
 
3.2 Eine Förderung ist ausgeschlossen, soweit das an-
tragsberechtigte Unternehmen einen gesetzlichen An-
spruch gegen einen Dritten auf thematisch vergleichbare 
Beratungen hat. 
 

4. Erforderliche Beratungsinhalte 

 
4.1 Um unternehmerische Entscheidungen vorzuberei-
ten, müssen Beratungen nach Nummer 2 konzeptionell 
durchgeführt und dokumentiert werden. Demzufolge 
muss die Beratung im Rahmen des Beratungsauftrages 
 

- eine Analyse der Situation des beratenen Unter-
nehmens (Ermittlung der Schwachstellen) sowie 

- darauf aufbauend konkrete betriebsindividuelle 
Handlungsempfehlungen mit detaillierten Anleitun-
gen zur Umsetzung in die betriebliche Praxis 

 

beinhalten. Dies kann auch begleitende Maßnahmen im 
Rahmen der Umsetzung durch die Beraterin oder den 
Berater umfassen. 
 
4.2 Diese konzeptionelle Beratungsleistung ist von der 
Beraterin oder dem Berater in einem schriftlichen, indivi-
duellen Beratungsbericht wiederzugeben. Der Bericht ist 
der Antragstellerin oder dem Antragsteller unmittelbar 
nach der Beratung auszuhändigen. 
 

5.  Antragsberechtigung und Zuwendungsempfän-

gerin oder -empfänger 
 
5.1 Antragsberechtigt sind rechtlich selbständige Unter-
nehmen und Angehörige der Freien Berufe, die im letz-
ten Geschäftsjahr vor Beginn der Beratung weniger als 
250 Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter beschäftigten und 
entweder einen Jahresumsatz von nicht mehr als 50 Mi-
o. Euro oder eine Jahresbilanzsumme von nicht mehr 
als 43 Mio. Euro erzielten.  
Das Unternehmen darf die Voraussetzungen für Mitar-
beiterzahl und Jahresumsatz oder Bilanzsumme zu-
sammen mit einem Partnerunternehmen oder verbun-
denen Unternehmen nicht überschreiten. 
 
5.2 Nicht antragsberechtigt sind unabhängig vom Bera-
tungsbedarf: 
 
5.2.1 Unternehmen sowie Angehörige der Freien Beru-
fe, die als Unternehmens- oder Wirtschaftsberaterin  
oder -berater, als Wirtschaftsprüferin oder -prüfer, als 
Steuerberaterin oder –berater, als Rechtsanwältin oder 
Rechtsanwalt, als Notarin oder Notar, als Insolvenzver-
walterin oder Insolvenzverwalter oder als vereidigte 
Buchprüferin oder -prüfer tätig sind oder tätig werden 
wollen; 
 
5.2.2 Unternehmen, an denen Religionsgemeinschaf-
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ten, juristische Personen des öffentlichen Rechts oder 
Eigenbetriebe einer solchen mit Mehrheit beteiligt sind; 
 
5.2.3 Unternehmen, über deren Vermögen ein Insol-
venzverfahren beantragt oder eröffnet worden ist oder 
gegen die eine Zwangsvollstreckung eingeleitet oder 
betrieben wird. Dasselbe gilt für Antragsteller und, sofern 
der Antragsteller eine juristische Person ist, für den In-
haber der juristischen Person, wenn diese eine eides-
stattliche Versicherung nach § 807 der Zivilprozessord-
nung oder § 284 der Abgabenordnung 1977 abgegeben 
haben oder zu deren Abgabe verpflichtet sind; 
 
5.2.4 gemeinnützige Unternehmen und Vereine sowie 
Stiftungen; 
 
5.2.5 Unternehmen, die über die Beratung mit dem Be-
rater im Rechtsstreit liegen. 
 

6. Beratereigenschaft 
 

6.1 Es können nur Beratungen gefördert werden, die 
von selbstständigen Beraterinnen oder Beratern oder 
Beratungsunternehmen (im Folgenden Beraterinnen  
oder Berater genannt) durchgeführt werden, deren  
überwiegender Geschäftszweck auf die entgeltliche Un-
ternehmensberatung (mehr als 50 % des Gesamtum-
satzes) gerichtet ist. In begründeten Fällen kann die Be-
willigungsbehörde (Nummer 9.4) eine Ausnahmege-
nehmigung erteilen. Die Auswahl der Beraterinnen oder 
Berater wird dem Antragstellenden überlassen.  
 

6.2 Die Beraterin oder der Berater muss die für den Be-
ratungsauftrag erforderlichen Fähigkeiten und die not-
wendige Zuverlässigkeit besitzen. Eine ordnungsgemä-
ße Geschäftsführung, insbesondere die Gewähr für eine 
richtlinienkonforme Durchführung der Beratung, ist Vo-
raussetzung. Ihre oder seine unternehmensberatende 
Tätigkeit ist der Bewilligungsbehörde (Nummer 9.4) mit-
tels aussagefähiger Unterlagen nachzuweisen  (Lebens-
lauf, Gewerbeanmeldung/HR-Auszug, Gesellschaftsver-
trag etc.).  
 
6.3 Die Beraterin oder der Berater verpflichtet sich, eine 
hohe Qualität zu praktizieren und zu belegen. Zum 
Nachweis hierfür sind entsprechende Unterlagen der 
Bewilligungsbehörde (Nummer 9.4) vorzulegen. Die Ein-
zelheiten hierzu sind in einem Merkblatt unter 
www.beratungsfoerderung.info abrufbar. 
 
6.4 Von der Förderung ausgeschlossen sind Beratun-

gen,  
- durch juristische Personen des öffentlichen Rechts 

oder von privatrechtlichen Unternehmen, an denen 
juristische Personen des öffentlichen Rechts mit 
Mehrheit beteiligt sind;   

- durch Beraterinnern/Berater, die für ihre Tätigkeit 
Zuwendungen aus öffentlichen Mitteln erhalten; 

- durch gemeinnützige Unternehmen und Vereine, 
Stiftungen oder studentische Unternehmensbera-
tungen; 

- durch Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter des beratenen 
Unternehmens oder durch Mitarbeiterin-
nen/Mitarbeiter eines mit dem beratenen Unterneh-
men verbundenen Unternehmens; 

- durch Angehörige im Sinne von § 11 Absatz 1 
Nummer 1 des Strafgesetzbuchs (StGB); 

- durch Beraterinnen/Berater, die in einem Zeitraum 
von drei Jahren vor Beginn der Beratung selbst ei-
nen Zuschuss aus diesem Förderprogramm erhalten 
haben.  

 
 

7. Voraussetzungen der Zuschussgewährung 

 
7.1 Zuwendungsempfänger ist der Antragsteller. Der 
Zuschuss kann gewährt werden, wenn der Antragsteller 
die in Rechnung gestellten Beratungskosten (einschließ-
lich Umsatzsteuer) vor Antragstellung in voller Höhe be-
zahlt hat und dies durch Vorlage seines Kontoauszuges 
nachweist. Bei Barzahlungen wird kein Zuschuss ge-
währt. Die Zahlung darf nicht unmittelbar oder mittelbar 
aus Mitteln oder aus Rechtsgeschäften der beauftragten 
Beraterin/des beauftragten Beraters oder mit ihr/ihm in 
Verbindung stehender Dritter geleistet, vorfinanziert,  
übernommen oder verrechnet werden.  
 
7.2 Antragstellende Unternehmen, die im Jahr der An-
tragstellung sowie  den  vorausgegangenen  zwei Steu-
erjahren bereits „De-minimis“-Beihilfen in einem Ge-
samtumfang von 200.000 Euro erhalten haben, sind von 
der Förderung ausgeschlossen. Für Unternehmen des 
Straßentransportsektors gilt eine „De-minimis“-
Höchstgrenze von 100.000 Euro. 
 
7.3 Würde der Gesamtbetrag der „De-minimis“-
Beihilfen, die ein Zuwendungsempfänger in den letzten 
drei Steuerjahren erhalten hat, auf Grund der Förderung 
die unter Nummer 7.2 genannten „De-minimis“-
Höchstbeträge übersteigen, kann ein Zuschuss nicht 
gewährt werden. 
 
7.4  Als Bewilligungsvoraussetzung gilt auch das unter 
Nummer 9.8 dargelegte Bescheinigungsverfahren nach 
„De-minimis“. 
 

8. Art, Umfang und Höhe der Zuwendung 
 
8.1 Die Förderung besteht in der Gewährung eines Zu-
schusses. Dieser wird als Projektförderung in Form einer 
Anteilfinanzierung gewährt.  
 
8.2 Bemessungsgrundlage des Zuschusses sind die 
dem Antragsteller von der Beraterin oder dem Berater in 
Rechnung gestellten Beratungskosten. Zu den Bera-
tungskosten können neben dem Honorar auch die Aus-
lagen und Reisekosten des Beraters, nicht jedoch die 
Umsatzsteuer, gehören. 
 
Gewährte Rabatte oder Nachlässe  sind auch bei 
Nichtinanspruchnahme von den in Rechnung gestellten 
Beratungskosten abzuziehen. Werden Rabatte oder 
Nachlässe nachträglich gewährt, so ist dies der Bewilli-
gungsbehörde (Nummer 9.4) unverzüglich mitzuteilen. 
Die Zuschussberechnung erfolgt auf der Basis des ent-
sprechend verminderten Rechnungsbetrages. Ergibt 
sich danach ein geringerer Zuschuss, so ist die Differenz 
gegenüber dem bereits ausgezahlten Zuschuss vom 
Antragstellenden zurückzuerstatten 
 
8.3 Der Zuschuss beträgt pro Beratung für Antragsteller 
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aus dem Geltungsbereich der alten Bundesländer ein-
schließlich Berlin 50 %, in allen anderen Bundesländern 
sowie dem Regierungsbezirk Lüneburg 75 % der Bera-
tungskosten, höchstens jedoch 1.500 Euro.  
8.4 Je Antragsteller können innerhalb der Geltungsdau-
er dieser Richtlinien mehrere Beratungen gefördert wer- 
 
den, die in sich abgeschlossen und thematisch eindeutig 
voneinander getrennt sind.  
 
Für allgemeine Beratungen (Nummer 2.1)  können Zu-
schüsse bis zu einem Höchstbetrag von insgesamt 
3.000 Euro ausgezahlt werden. Dies gilt ebenfalls für 
spezielle Beratungen (Nummer 2.2) und für besondere 
Beratungen (Nummer 2.3).  

 

9. Verfahren 
 
9.1 Die Antragstellung erfolgt ausschließlich über das 
im Internet unter www.beratungsfoerderung.info zur Ver-
fügung gestellte elektronische Verfahren. Anträge, die 
unter Verwendung anderer Formulare oder des bisheri-
gen Formulars gestellt werden und/oder unvollständig 
sind, können nicht bearbeitet werden und werden daher 
an die Antragstellerin/den Antragsteller zurückgeschickt.  
 
9.2 Der Antrag ist über das Online-Verfahren innerhalb 
von drei Monaten nach Abschluss der Beratung wahl-
weise bei einer in Anlage 1 genannten Leitstelle  zu stel-
len. Dem Antrag sind ein Exemplar des Beratungsbe-
richts, die Rechnung der Beraterin oder des Beraters, 
der Kontoauszug des Antragstellenden sowie bereits 
erhaltene „De-minimis“-Bescheinigungen elektronisch 
beizufügen. Die Antragstellerin/der Antragsteller hat die 
Übereinstimmung der eingereichten Fassungen mit den 
Originalen im Antragsformular zu versichern und die 
entsprechenden Originale zu Prüfzwecken bis zum Jahr 
2025 aufzubewahren. 

 
9.3 Die Leitstelle überprüft den Antrag und die einge-
reichten Unterlagen und leitet sie mit dem Ergebnis der 
Prüfung an die Bewilligungsbehörde (Nummer 9.4) wei-
ter. 
 
9.4 Bewilligungsbehörde ist das  
 
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) 
Frankfurter Straße 29-35 
65760 Eschborn / Taunus 
 
Telefon: 0 61 96 / 9 08 - 570 
E-Mail: foerderung@bafa.bund.de 
 
Sie entscheidet über die Bewilligung des Zuschusses 
und veranlasst die Auszahlung an den Antragsteller.  
 
9.5 Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung 
der Zuwendung sowie für den Nachweis und die Prüfung 
der Verwendung, die ggf. erforderliche Aufhebung des 
Zuwendungsbescheides und die Rückforderung der ge-
währten Zuwendung gelten die §§ 23, 44 BHO, die hier-
zu erlassenen Allgemeinen Verwaltungsvorschriften so-
wie die §§ 48 bis 49a des Verwaltungsverfahrens-
gesetzes und die Vorschriften zum ESF, soweit nicht 
nach diesen Förderrichtlinien Abweichungen zugelassen 
sind. 

9.6 Der Antrag mit den in Nummer 9.1 genannten Un-
terlagen gilt als Verwendungsnachweis. Gegenüber dem 
Antragsteller besteht ein Prüfungsrecht, u. a. durch Vor-
Ort-Kontrollen. Des Weiteren sind der Bundesrech-
nungshof  die Europäische Kommission einschließlich 
des Europäischen Amts für Betrugsbekämpfung (OLAF), 
der Europäische Rechnungshof, die ESF-Verwaltungs-, 
-Bescheinigungs- und -Prüfbehörde des Bundes und die 
zwischengeschalteten Stellen sowie die jeweils Beauf-
tragten zur Prüfung berechtigt. 
 
9.7 Der Antragstellende wird darauf hingewiesen, dass 
er im Rahmen der Finanzkontrolle, Subventionsverwal-
tung und Evaluierung des Förderprogramms durch die 
Europäische Kommission, den Europäischen Rech-
nungshof sowie den Bundesrechnungshof, den Richtlini-
engeber und die Bewilligungsbehörde (Nummer 9.4)  
mitzuwirken und die erforderlichen Auskünfte zu erteilen 
hat. Die im Zusammenhang mit der beantragten Zuwen-
dung stehenden Daten werden auf Datenträger gespei-
chert. Mit seinem Antrag erklärt sich der Antragstellende 
damit einverstanden, dass die Daten weitergegeben 
werden können und insbesondere in das öffentliche Ver-
zeichnis der Begünstigten aus Strukturfondsmitteln nach 
Artikel 6 der VO (EG) Nr. 1828/2006 aufgenommen 
werden.  
 
9.8 Die Antrag stellenden Unternehmen erhalten einen 
Zuwendungsbescheid, dem eine „De-minimis“-Beschei-
nigung beigefügt ist. Diese Bescheinigung ist bis zum 
Jahr 2025 vom Unternehmen aufzubewahren und auf 
Anforderung der Prüfberechtigten innerhalb von einer 
Woche oder einer in der Anforderung festgesetzten län-
geren Frist vorzulegen. Wird die Bescheinigung inner-
halb der Frist nicht vorgelegt, entfällt rückwirkend die 
Bewilligungsvoraussetzung und die Beihilfen zuzüglich 
Zinsen werden zurückgefordert. Gewährte "De-minimis"-
Beihilfen sind bei zukünftigen Beantragungen anzuge-
ben. 
 
9.9 Die Informations- und Publizitätsvorschriften zum 
ESF sind gemäß Artikel 9 der VO (EG) Nr. 1828/2006 
der Kommission vom 8. Dezember 2006 zur Festlegung 
von Durchführungsvorschriften zur VO (EG) Nr. 
1083/2006 des Rates im Rahmen des gesamten Verfah-
rens einzuhalten. Die Bewilligungsbehörde (Nummer 
9.4) ist demnach u. a. verpflichtet, die Zuwendungsemp-
fänger über die Förderung aus dem ESF schriftlich in 
Kenntnis zu setzen.  
 

10. Subventionserhebliche Tatsachen 
 
Die subventionserheblichen Tatsachen im Sinne von  
§ 264 StGB in Verbindung mit § 2 des Subventionsge-
setzes sind im Zuschussantrag bezeichnet. 
 

11. Inkrafttreten, Übergangsregelung 

 
11.1 Diese Richtlinien treten mit Wirkung vom 1. Janu-
ar 2012 in Kraft. Sie gelten für alle ab diesem Zeitpunkt 
begonnenen Beratungen. Davon abweichend tritt Num-
mer 6.3 erst zum 1. Juli 2012 in Kraft. Für alle Anträge, 
die ab diesem Zeitpunkt gestellt werden, ist eine Förde-
rung ohne Vorlage des Qualitätsnachweises nicht mög-
lich.  
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11.2 Gleichzeitig treten die Richtlinien vom 27. Juni 
2008 (BAnz. S. 2404)  über die Förderung von Unter-
nehmensberatungen für KMU sowie Freie Berufe außer 
Kraft. Für Beratungen, die bis einschließlich 31. Dezem-
ber 2011 begonnen worden sind, gelten noch die vorge-
nannten Richtlinien.  
 
11.3 Diese Richtlinien gelten längstens für Beratun-
gen, die bis zum 31. Dezember 2015 begonnen werden 
und für die ein Zuschuss bis zum 31. März 2016 bean-
tragt wird. 
 
 
Bonn, den 30. Januar 2015 
VII B 2 – 70 50 16/16 
 
 

Bundesministerium 
für Wirtschaft und Energie 

Im Auftrag 
V. Werker 

 
 
 

 

 

Anlage 1 

Verzeichnis der Leitstellen  

 
 
DIHK - Service GmbH  
Breite Strasse 29, 10178 Berlin  
Telefon: (030) 20308 2354 
Telefax: (030) 20308 2352 
E-Mail: foerderung@berlin.dihk.de 
Internet: www.dihk.de 
als gemeinsame Stelle 
des Bundesverbandes der Deutschen Industrie 
e.V.(BDI) 
der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeber-
verbände (BDA)und des Deutschen Industrie- und 
Handelskammertages (DIHK) 
 
 
Zentralverband des Deutschen Handwerks 
Leitstelle für freiberufliche Beratung  
und Schulungsveranstaltungen 
Mohrenstraße 20-21, 10117 Berlin  
Telefon: (030) 20619 340 / 341 / 342 
Telefax: (030) 20619 59341 
E-Mail: werner@zdh.de 
Internet: www.zdh.de  
 
 
Leitstelle für Gewerbeförderungsmittel des Bundes 
An Lyskirchen 14, 50676 Köln 
Telefon: (0221) 36 25 17 
Telefax: (0221) 36 25 12 
E-Mail: info@leitstelle.org 
Internet: www.leitstelle.org 

Förderungsgesellschaft des BDS-DGV mbH für die  
gewerbliche Wirtschaft und Freie Berufe 
August-Bier-Straße 18, 53129 Bonn 
Telefon: (0228) 21 00 33 / 34 
Telefax: (0228) 21 18 24 
E-Mail: info@foerder-bds.de 
Internet: www.foerder-bds.de 
 
 
BBG Bundesbetriebsberatungsstelle GmbH 
Am Weidendamm 1 A, 10117 Berlin 
Telefon: (030) 59 00 99 560 
Telefax: (030) 59 00 99 460 
E-Mail: info@betriebsberatungsstelle.de 
Internet: www.betriebsberatungsstelle.de   
 
 
INTERHOGA – Gesellschaft zur Förderung des Deut-
schen Hotel- und Gaststättengewerbes mbH 
Karlplatz 7, 10117 Berlin 
Telefon: (030) 590099860 
Telefax: (030) 590099851 
E-Mail: falk@interhoga.de 
Internet: www.interhoga.de   
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